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Titel: 
 
Änderung der Hauptsatzung der Stadt Dessau-Roßlau 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Streichung § 12 Abs. 6 Satz 2 und inhaltliche Anpassung § 13 Abs. 5 und  
§ 14 Abs. 5 
 
 
Gesetzliche Grundlagen:  
Bereits gefasste und/oder zu ändernde 
Beschlüsse: 

 

Vorliegende Gutachten und/oder Stellungnahmen:  
Hinweise zur Veröffentlichung:  
 
 
Begründung: siehe Anlage 1 
 
 
Für den Einreicher: 
 
 
 
Fraktionsvorsitzende 
 
 
beschlossen im Stadtrat am: 
 
 
 
Dr. Exner Hoffmann Storz 
Vorsitzender des Stadtrates 1. Stellvertreter 2. Stellvertreter 



2 

Anlage 1: 
 
Aufwandsentschädigungen für Ehrenämter sollten in der Aufwandsentschädigungssatzung 
der Stadt Dessau-Roßlau festgelegt werden und nicht in der Hauptsatzung. 
Dies betrifft die in der Hauptsatzung genannten Ehrenämter: 
 

- Ausländerbeauftragter 
- Behindertenbeauftragter 
- Seniorenbeauftragter. 

 
Wir schlagen vor, diese drei Ehrenämter in der Höhe der Entschädigung künftig mit den 
Stadträten gleichzustellen. Die Anwesenheit der oben genannten drei Beauftragten zu den 
entsprechenden Sprechzeiten möge in Höhe des Sitzungsgeldes (jedoch höchstens 24 x im 
Jahr) der Stadträte vergütet werden. 
 
 
 


